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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 105-2023 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.152 

  

Eingereicht am: 02.06.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Ja 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: SP-JUSO (Egger, Hünibach) (Sprecher/in) 

 
 

 SP-JUSO (Riesen, La Neuveville) 

 
 

Weitere Unterschriften: 17 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Finanzdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Gleichstellung beginnt am Arbeitsplatz 

Der Regierungsrat wird beauftragt, Anstellungs- und Arbeitsmodelle zu entwickeln und nach 

Möglichkeit durchzusetzen, die es Menschen unabhängig von Geschlecht, familiären und priva-

ten Verhältnissen ermöglichen, eine Anstellung bis in die obersten Leitungspositionen wahrzu-

nehmen. Dies soll in folgenden drei Bereichen geschehen: 

1. bei den Staatsangestellten 

2. bei den Angestellten der staatlich subventionierten Unternehmen 

3. bei den Angestellten aller Unternehmen mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung 

Begründung: 

Das geltende Aktienrecht verlangt Geschlechterrichtwerte in börsenkotierten Unternehmen von 

mindestens 30 Prozent Frauenanteil im Verwaltungsrat und mindestens 20 Prozent in der Ge-

schäftsleitung. Der Bundesrat hat Ende 2020 eine neue Zielvorgabe von mindestens 40 Prozent 

Frauenanteil in den obersten Leitungsorganen bundesnaher Betriebe verabschiedet. Was für 

Aktiengesellschaften mit Bundesbeteiligung gilt, sollte eigentlich für alle Betriebe im Kanton 

Bern auch gelten. 

In Zeiten von Fachkräftemangel ist es wirtschaftlich und gesellschaftlich besonders wichtig, 

möglichst vielen Menschen, gerade auch Frauen, die Möglichkeit zu bieten, in die Arbeitswelt 

eingebunden zu werden, und dies auf allen Stufen. Quotenlösungen sind aber nur eine Möglich-

keit von vielen und aufgrund der unterschiedlichen Rechtsformen der Betriebe mit kantonaler 

Beteiligung nicht immer dienlich und durchsetzbar. Es braucht deshalb weitere Massnahmen, 

um einen möglichst angemessenen Anteil aller Geschlechter in möglichst allen Berufen und auf 

allen Stufen zu erreichen, wie beispielsweise Jobsharing, flexible Arbeitspensen und Kinderbe-

treuungsangebote. 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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